
 

Handlungsschritte bei (vermuteter) Kindeswohlgefährdung (KWG) gem. § 8a Abs.4 SGB VIII (Stand 07/24) 
 

 

 

 

Anhaltspunkte sind 

unbegründet 

 

 ggf. Beratungsbedarf 

klären 

 ggf. Problemlagen 

und Ressourcen 

erarbeiten 

 ggf. Information über 

Hilfe- und 

Unterstützungs-

möglichkeiten 

weitergeben 

EINSCHÄTZUNG IM GEFÄHRDUNGSBEREICH 

DROHENDE KWG 

 Vermutungen/Verdacht liegt vor 

 bestimmte Fragen sind noch in Klärung 

 

 

 benötigt weitere Beobachtung des 

Kindes, Gespräche mit den 

Erziehungsberechtigten  

 Überprüfungstermin durch Leitung!                          

KWG 

 gewichtige 

Anhaltspunkte, die 

zeitnah zu einer 

DRINGENDEN KWG 

führen können liegen 

vor 

 zügige Veränderung für 

das Kind ist notwendig 

DRINGENDE KWG 

 gewichtige 

Anhaltspunkte 

liegen 

gegenwärtig vor 

 SOFORTIGES 

Handeln 

notwendig  

Sicherstellen des 

Schutzes  

 

 

1. Gespräch mit den Erziehungsberechtigten führen                                                                                        

(soweit dies den Schutz des Kindes nicht in Frage stellt)  

 Information über Ergebnis der Gefährdungseinschätzung und weiterer Handlungsschritte 

 Hinwirken auf Inanspruchnahme von Hilfen- und Unterstützungsmöglichkeiten 

 Erkundung der Kooperationsbereitschaft der Eltern zur Abwendung der KWG 

 Erkundung von Ressourcen bezogen auf die KWG 

 

2. ggf. Kontakt mit dem ASD  Weitergabe der Information und Dokumentation zur 

Gefährdungseinschätzung und Einschätzung des Hilfebedarfs (Beachtung Datenschutz!) 

unverzüglich 

Gefährdungs-

meldung an den 

ASD  

Nachreichen der 

Dokumentation 

 

KOOPERATIONSBEREITSCHAFT BESTEHT 

 ggf. schriftliche Vereinbarung mit den Erziehungsberechtigten 

im gemeinsamen Gespräch mit konkreten Mindestzuständen 

und Fristen zur Abwendung der KWG schließen (wer macht 

was, mit wem bis wann) 

 

 Überprüfung der Umsetzung der Mindestzustände; Klärung der 

Verantwortlichkeiten 

KEINE KOOPERATIONSBEREITSCHAFT  

 

 Meldung an den ASD, wenn Gefährdung nicht anders 

abgewendet werden kann 

 Information an die Erziehungsberechtigten (wenn dadurch 

nicht der wirksame Schutz des Kindes/ Jugendlichen in 

Frage gestellt wird) 

 ggf. erneute Gefährdungseinschätzung im Team unter 

Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft 

 

 

Mindestzustände sind erfüllt, es liegt keine KWG mehr vor 

                

Mindestzustände sind nicht erledigt 

 Gefährdungsmeldung an den ASD 

 
 

ALLE HINWEISE UND VORGEHENSWEISEN SIND DETAILLIERT ZU DOKUMENTIEREN UND PROZESSE SIND SCHNELLSTMÖGLICH ZU VOLLZIEHEN!!!

 

GEWICHTIGE ANHALTSPUNKTE FÜR EINE KWG SIND BEKANNT 

DRINGENDE GEFAHR FÜR LEIB UND LEBEN 

 Polizei (110) und/oder Notarzt (112) anrufen  

 Telefonische Meldung an ASD* 0361 655 4742/4826 oder 

0361 6550 (außerhalb der Sprechzeiten) 

 Leitung informieren 

 Nachreichen der Dokumentation  

GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNG 

 unter Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft      

sowie der Leitung                                                                 

(*verpflichtend für Fachkräfte gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII) 

 Einbeziehen der Erziehungsberechtigten sowie das 

Kind/der Jugendliche, soweit hierdurch der wirksame 

Schutz des Kindes/Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird 




